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des Vorkommnisses,
- die Art und Weise der Tatausführung, besonders 
über das Tatmaterial bzw. die Tatmittel und 
Methoden der Tatausführung,

- den oder die Täter identifizierende Anhalts
punkte , Hinweise und Spuren,

- die Angriffsrichtungen, Motive und Anlässe 
sowie begünstigende Bedingungen,

- Personen, die sich zur vermeintlichen Tatzeit 
im Ereignisortbereich und dessen Umgebung 
aufhielten,

- den Aufenthalt einschlägig angefallener Per
sonen vor, während und nach der Tatzeit.

Die Realisierung der S. erfolgt oft in engem
kameradschaftlichen Zusammenwirken mit der VP.

Hetzflugblatt, staatsfeindliches
Mitteilung staatsfeindlichen Inhaltes, strafbar 
gemäß § 106 StGB, die in schriftlicher, bild
licher, symbolischer oder auf andere Weise ver
gegenständlicht , oft in aufforderungs- oder auf
rufähnlicher Form abgefaßt, durch Auslegen, Wei
tergeben, postalischen Versand u. ä. einem 
größeren Personenkreis zugänglich gemacht wird, 
um die verfassungsmäßigen Grundlagen der sozia
listischen Staats- und Gesellschaftsordnung der 
DDR anzugreifen oder gegen sie aufzuwiegeln.
H. werden zumeist in gedruckter Form von den 
Zentren der politisch-ideologischen Diversion 
und Ausgangspunkten politischer Untergrundtätig
keit auf dem Postwege, durch Ballon oder Kuriere 
eingeschleust oder von feindlichen Kräften im 
Innern der DDR auf die unterschiedlichste Weise 
angefertigt'und zur Verteilung gebracht.
Zur Herstellung einer großen Stückzahl von H. 
durch feindliche Kräfte im Innern der DDR wer
den zumeist Schreibmaschinen, Linolschnitte, 
Fotokopien, Kinderdruckkäs ten, Schablonen oder 
auch die unterschiedlichste Vervielfältigungs- 
technik verwendet.

Hetzlosung, staatsfeindliche
schriftliche oder auch mündliche, in der Regel 
kurz gefaßte, dadurch visuell oder akustisch 
schnell erfaßbare und einprägsame, auf öffent
liche Wirksamkeit gerichtete Äußerung, die ge
eignet und darauf gerichtet ist, gemäß § 106 
StGB die verf assungsmäßigen Grundlagen der so
zialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
der DDR anzugreifen oder gegen sie ага zuwiegeln.
H. werden meist in schriftlicher Form auf einem 
Trägermaterial gut wahrnehmbar für einen brei
ten Personenkreis angebracht.


